
Ordnungsbehördliche
Verordnung über das

Offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonn- oder Feiertagen in
den Stadtteilen der Stadt
Mönchengladbach am
10. November 2019 im
Zusammenhang mit der

Veranstaltung 
„Hoppeditz-Erwachen“

vom 2. Oktober 2019

Auf Grund des § 6 des Gesetzes zur
Regelung der Ladenöffnungszeiten (La-
denöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom
16. November 2006 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) – SGV.
NRW. 7113 –, und der §§ 27 ff. des Ge -
setzes über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden –  Ordnungsbehörden -
gesetz (OBG) –  in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Mai 1980
(GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV.
NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23) – SGV.
NRW 2060 –, wird von der Stadt Mön-
chengladbach als örtliche Ordnungs-
behörde durch Beschluss des Rates vom
2. Oktober 2019 für den nachbezeich -
neten Stadtteil verordnet:

§ 1
Verkaufsstellen dürfen in dem Stadtteil
Gladbach
- Hindenburgstraße zwischen Bismarck-

straße und Alter Markt
- Bismarckstraße zwischen Steinmetz-

straße und Bismarckplatz
- Stephanstraße
- Albertusstraße zwischen Hindenburg -

straße und Steinmetzstraße
- Friedrichstraße
- Sonnenhausplatz
- Wallstraße

am 10. November 2019 im Zusammen-
hang mit der Veranstaltung „Hoppeditz-
Erwachen“ zwischen 13.00 Uhr und 18.00
Uhr geöffnet sein. Sollte die vorgenannte
Veranstaltung nicht stattfinden, ist die
Freigabe nach Satz 1 gegenstandslos.

§ 2
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Ver-
kaufsstellen offenhält.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach
§ 12 des Gesetzes zur Regelung der
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs -
gesetz –  LÖG NRW) mit einer Geldbuße
bis zu 5000,00 EUR (in Worten: fünf -
tausend Euro) geahndet werden.

§ 3
Diese Verordnung tritt eine Woche nach
ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehördliche
Verordnung wird hiermit verkündet. Auf
die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1
der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Fünfundzwanzigster Nachtrag 
zur Zuständigkeitsordnung

vom 2. Oktober 2019

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) –
SGV. NRW. 2023 –, und des § 11 der
Hauptsatzung der Stadt Mönchenglad-
bach vom 28. Juni 1995 (Abl. MG S. 156),
zuletzt geändert durch den Fünfundzwan-
zigsten Nachtrag vom 3. Juli 2019 (Abl.
MG S. 131), wird gemäß Beschluss des
Rates der Stadt Mönchengladbach vom
2. Oktober 2019 folgender Fünfundzwan-
zigster Nachtrag zur Zuständigkeitsord-
nung vom 19. September 1994 (Abl. MG
S. 247), zuletzt geändert durch den Vier-
undzwanzigsten Nachtrag vom 3. Juli 2019
(Abl. MG S. 133), erlassen:

Artikel 1

1. In § 10 Abs. 5 Satz 1 Buchstabe b)
wird der Betrag „5.000,00 EUR“ durch
den Betrag „10.000,00 EUR“ ersetzt.

2. § 10 Abs. 5 Satz 2 erhält folgende
Fassung:
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



„Vor Einleitung eines Enteignungs -
verfahrens nach § 30 des Denkmal-
schutzgesetzes ist der Denkmalaus-
schuss zu hören.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag zur Zuständigkeitsord-
nung tritt am Tage nach der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Dritter Nachtrag
zur Entgeltordnung für
städtische Konzerte 

– gültig ab Spielzeit 2005/2006 –

vom 2. Oktober 2019

Die Entgeltordnung für städtische Kon -
zerte –  gültig ab Spielzeit 2005/2006 –
vom 28. April Dezember 2005 (Abl. MG S.
75), zuletzt geändert durch den Zweiten
Nachtrag vom 21. Dezember 2006 (Abl.
MG S. 235), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Nr. 2.1 erhält folgende Fassung:
„2.1 Personen unter 18 Jahren, Schüler,

Studenten und Auszubildende jeweils
bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, Personen, die freiwilligen
Wehrdienst oder einen anderen ge-
setzlich anerkannten Freiwilligen-
dienst (z.B. Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr) leisten,
Schwerbehinderte sowie je eine Be-
gleitperson für Personen, die auf
fremde Hilfe angewiesen sind, und
Personen, die namentlich in einem
Mönchengladbach-Ausweis eingetra-
gen sind, erhalten, sofern sie auf Ver-
langen entsprechende Nachweise
vorlegen, die festgelegten Ermäßi-
gungen.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag zur Entgeltordnung tritt
am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Erster Nachtrag
zur Ordnung für die Benutzung

der Stadtbibliothek
Mönchengladbach

vom 2. Oktober 2019

Die Ordnung für die Benutzung der Stadt-
bibliothek Mönchengladbach vom 19. De-
zember 2018 (Abl. MG S. 262) wird wie
folgt geändert:

Artikel 1

Abschnitt II Nr. 2.4 erhält folgende Fas-
sung:
„2.4 für das Ausstellen und das Verlän-

gern eines Bibliotheksausweises
16,00 EUR

Schüler, Studenten und Auszubilden-
de ab Vollendung des 18. Lebensjah-
res jeweils bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, Personen, die freiwilli-
gen Wehrdienst oder einen anderen
gesetzlich anerkannten Freiwilligen-
dienst (z.B. Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr) leisten,
Schwerbehinderte sowie Personen,
die namentlich in einem Mönchen-
gladbach-Ausweis eingetragen sind,
zahlen, sofern sie auf Verlangen ent-
sprechende Nachweise vorlegen, für
das Ausstellen und das Verlängern
eines Bibliotheksausweises

8,00 EUR
Für Kinder und Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr ist das
Ausstellen und das Verlängern eines
Bibliotheksausweises kostenfrei.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,
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b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Fünfter Nachtrag
zum Tarif des Städtischen

Museums Abteiberg
vom 2. Oktober 2019

Der Tarif des Städtischen Museums Abtei-
berg vom 13. September 2007 (Abl. MG S.
194), zuletzt geändert durch den Vierten
Nachtrag vom 21. Dezember 2017 (Abl.
MG S. 316), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Abschnitt A Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. Ermäßigte Einzelkarte 

(für Personen unter 18 Jahren,
Schüler, Studenten und Auszubilden-
de jeweils  bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, Personen, die freiwilli-
gen Wehrdienst oder einen anderen
gesetzlich anerkannten Freiwilligen-
dienst [z.B. Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr] leisten,
Schwerbehinderte sowie Personen,
die namentlich in einem Mönchen-
gladbach-Ausweis eingetragen sind,
gegen Vorlage entsprechender Nach-
weise auf Verlangen) 5,00 EUR“

Artikel 2

Dieser Tarifnachtrag tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Tarifnachtrag wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Achter Nachtrag
zum Tarif des Städtischen
Museums Schloss Rheydt

vom 2. Oktober 2019

Der Tarif des Städtischen Museums
Schloss Rheydt vom 4. Mai 2000 (Abl. MG
S. 74), zuletzt geändert durch den Siebten
Nachtrag vom 21. Dezember 2017 (Abl.
MG S. 316), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Abschnitt A Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. Ermäßigte Einzelkarte 

(für Personen unter 18 Jahren,
Schüler, Studenten und Auszubilden-
de jeweils  bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, Personen, die freiwilli-
gen Wehrdienst oder einen anderen
gesetzlich anerkannten Freiwilligen-
dienst [z.B. Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr] leisten,
Schwerbehinderte sowie Personen,
die namentlich in einem Mönchen-
gladbach-Ausweis eingetragen sind,
gegen Vorlage entsprechender Nach-
weise auf Verlangen) 4,00 EUR“

Artikel 2

Dieser Tarifnachtrag tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Tarifnachtrag wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche

Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Zweiter Nachtrag 
zum Tarif der Volkshochschule
der Stadt Mönchengladbach

vom 2. Oktober 2019

Der Tarif der Volkshochschule der Stadt
Mönchengladbach vom 18. Dezember
2014 (Abl. MG S. 278), zuletzt geändert
durch den Ersten Nachtrag vom 19. De-
zember 2018 (Abl. MG S. 266), wird wie
folgt geändert:

Artikel 1

Abschnitt II Nr. 2.1 erhält folgende Fas-
sung:
„2.1 Personen unter 18 Jahren, Schüler,

Studenten und Auszubildende jeweils
bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, Personen, die freiwilligen
Wehrdienst oder einen anderen ge-
setzlich anerkannten Freiwilligen-
dienst (z. B. Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr) leisten, so-
wie Personen, die namentlich in ei-
nem Mönchengladbach-Ausweis ein-
getragen sind, zahlen für Veranstal-
tungen, sofern sie bei der Anmeldung
entsprechende Nachweise vorlegen,
ein um 55 % ermäßigtes Entgelt. Die
Ermäßigung gilt nicht für hiervon aus-
drücklich ausgenommene Veranstal-
tungen, Material- und sonstige Ko-
sten sowie bei Übernahme des Ent-
geltes durch Dritte.“

Artikel 2

Dieser Tarifnachtrag tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Tarifnachtrag wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Erster Nachtrag
zur Schulordnung für die
Musikschule der Stadt
Mönchengladbach

vom 2. Oktober 2019

Die Schulordnung für die Musikschule der
Stadt Mönchengladbach vom 19. Dezem-
ber 2018 (Abl. MG S. 267) wird wie folgt
geändert:

Artikel 1

Nr. 13.3.2 erhält folgende Fassung:
„13.3.2 Für Schüler, die namentlich in

einem Mönchengladbachausweis
eingetragen sind, ermäßigt sich
das Schulgeld um 50 %. Aus -
genommen hiervon ist die Teil-
nahme an einem Projekt (Nr. 3.8),
am Klassenunterricht (Nr. 3.6), an
der S-Klasse (Nr. 3.2.4) und an
einem praktischen oder theo -
retischen Ergänzungsfach.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Erster Nachtrag zur Ordnung
für die Benutzung des

Stadtarchivs Mönchengladbach
vom 2. Oktober 2019

Die Ordnung für die Benutzung des Stadt-
archivs Mönchengladbach vom 19. De-
zember 2018 (Abl. MG S. 271) wird wie
folgt geändert:

Artikel 1

Nr. 14.6 erhält folgende Fassung:
„14.6 Personen unter 18 Jahren, Schüler,

Studenten und Auszubildende
jeweils bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres, Personen, die
freiwilligen Wehrdienst oder einen
anderen gesetzlich anerkannten
Freiwilligendienst (z. B. Bundes -

freiwilligendienst, Freiwilliges Sozia-
les Jahr) leisten, Schwerbehinderte
sowie Personen, die namentlich in
einem Mönchengladbach-Ausweis
eingetragen sind, zahlen lediglich
30 % der Auslagen nach Nr. 14.4,
sofern sie auf Verlangen ent -
sprechende Nachweise vorlegen.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Auf die Rechts-
folgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen wird hingewiesen. Diese Vorschrift
hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
am 2. Oktober 2019 beschlossen:

Dritter Nachtrag 
zum Tarif für die Hallenbäder
der Stadt Mönchengladbach

vom 2. Oktober 2019

Der Tarif für die Hallenbäder der Stadt
Mönchengladbach vom 20. Dezember
2012 (Abl. MG S. 232), zuletzt geändert
durch den Zweiten Nachtrag vom 24.
September 2015 (Abl. MG S. 189), wird
wie folgt geändert:
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Artikel 1

Abschnitt III erhält folgende Fassung:
„III. Ermäßigungskarten

Personen, die namentlich in einem
Mönchengladbach-Ausweis eingetra-
gen sind, erhalten bei Vorlage dieses
Ausweises eine Ermäßigung von 50%
auf Einzelkarten.“

Artikel 2

Dieser Tarifnachtrag tritt am Tage nach
der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Tarifnachtrag wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An -
zeigeverfahren wurde nicht durch -
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats -
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 2. Oktober 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises 

Der Dienstausweis Nr. 2139, ausgestellt
auf Herrn Josua Jakob Heydorn, Einsatz-
dienst im Fachbereich Feuerwehr, ist ver-
loren gegangen.

Ich erkläre diesen Ausweis hiermit für un -
gültig. Die missbräuchliche Verwendung
ist strafbar.

Mönchengladbach, den 01.10.2019

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Organisation und IT

Allgemeinverfügung
über die Festsetzung von Straßennamen

I. Die Bezirksvertretung Ost hat durch die
jeweiligen Beschlüsse vom 05.09.2019,

die neue Erschließungsstraße im Bereich
des Neubaugebietes nördlich der Straße 
„Am Brückensteg“ 

           Am Wasserweg
           EDV-Nr.: 01556
           PLZ 41065

benannt

und

das, zur Erschließung der Gewerbe -
einheiten dienende, nördliche Teilstück
der Straße „Diebesweg“ in

       Nordring
       EDV-Nr.: 06210
       PLZ 41066

umbenannt.

II. Die Straßenneu- und umbenennungen
gelten an dem auf diese Bekanntmachung
folgenden Tag als bekanntgegeben und
werden damit wirksam.

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Sie können innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe dieses Bescheides beim

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstraße 39 

40213 Düsseldorf 

schriftlich oder zur Niederschrift des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des

Gerichts Klage erheben. Die Klage kann

auch in elektronischer Form nach Maßgabe

der Verordnung über die technischen Rah-

menbedingungen des elektronischen

Rechtsverkehrs und über das besondere

elektronische Behördenpostfach (ERVV)

eingereicht werden.

Mönchengladbach, den 07.10.2019

Im Auftrag

gez.
Rüdiger Zachert
Ltd. Stadtvermessungsdirektor

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach –  Fach-
bereich Schule und Sport –, 41050 Mön-
chengladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Gymnasium am Geroweiher

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von schallabsorbierenden, mo-
bilen Trennwänden

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
48.-50. KW, auf Abruf

Fachliche Auskunft erteilt:
Fr. Coenen-Berche und Herr Feige, FB
Schule und Sport, über den Vergabe-
marktplatz Rheinland (vmp-rheinland.de).

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf dem Verga-
bemarktplatz Rheinland unter der Verga-
benummer “40.20-2019-015”.

Ablauf der Angebotsfrist:
22.10.2019, 12:00 Uhr

Einzureichen schriftlich in deutscher
Sprache bei:
digital über den Vergabemarktplatz

Sicherheitsleistung:
Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Eigenerklärungen (Ziffer 8 des Ange-

botsschreibens) zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen,

- ggf. Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-
gungen.

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
- Nachweis des Öko-Tex®- Zertifikats

bzw. eines anderen, gleichwertigen
Zertifikats 

Zuschlagskriterien:
Preis 75 %: Das günstigste Angebot er-
hält 75 Punkte. Angebote mit dem
doppelten oder höheren günstigsten An-
gebotspreis erhalten 0 Punkte. Zwischen
diesen Punkten wird bis auf zwei Nach-
kommastellen linear interpoliert.
Garantie 10%: Das Angebot mit einer
Garantiegewährung von 60 Monaten oder
mehr erhält 10 Punkte. Angebote mit einer
Garantiegewährung von 24 Monaten oder
einer geringeren Garantie erhalten 0 Punk-
te. Zwischen diesen Punkten wird bis auf
zwei Nachkommastellen linear interpoliert.
Schallabsorptionsgrad 15 %: Ausgewertet
werden Produkte der Absorberklassen A
bis C. Bei einem Schallabsorptionsgrad
von αw ˂0,60 wird das Angebot aus -
geschlossen. Produkte der Klasse A
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(höchst absorbierend, bewerteter Schall-
absorptionsgrad αw: 0,90 –  1,0) erhalten
15 Punkte. Produkte der Klasse B (höchst
absorbierend, bewerteter Schallabsorpti-
onsgrad αw: 0,80 –  0,85) erhalten 10
Punkte. Produkte der Klasse C (hoch ab-
sorbierend, bewerteter Schallabsorptions-
grad αw: 0,60 –  0,75) erhalten 5 Punkte.

Bindefrist:
42 Kalendertage –  03.12.2019

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Schule und Sport –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach-
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Glasfaseranbindung von 22 Schulen im
Stadtgebiet von Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von 33.000 m LWL-Erdkabel
(33.000 m LWL-Außenkabel 8 X 12 E 9/125
liefern)

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Mai 2020

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ruschke, FB Straßenbau u. Ver-
kehrstechnik

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Frau Munsch, Vergabestelle Dez. VI

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2019-273
(https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y7BC
documents)

Ablauf der Angebotsfrist:
23.10.2019, 14.00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt
Vergabestelle –  VI/V
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Z. 2017
Markt 9 (Eingang G)
41236 Mönchengladbach

oder: 
in digitaler Form über die Vergabe -
plattform Vergabemarktplatz Rheinland,
www.evergabe.nrw.de

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
03.12.2019

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 46
UVgO / § 62 VgV. Bei der Eröffnung der
Angebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL). 

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach, –  Fach-
bereich Schule und Sport, Abteilung
Sport –, 41050 Mönchengladbach, vergibt
in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Glasfaseranbindung von 22 Schulen im
Stadtgebiet von Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Erdbau-, Straßenbau- und Kabelverlege-
arbeiten

An 22 Einsatzorten im Stadtgebiet von
Mönchengladbach sind folgende Leis -
tungen ausführen: Ca. 13.700 qm Geh-
wegoberflächen für Kabelgräben aufneh-
men und wieder herstellen, ca. 750 qm
Fahrbahnoberfläche für Kabelgräben auf-
nehmen und wieder herstellen, ca. 14.000
m Kabelgräben herstellen, ca. 18.500 m
Kabelschutzrohr DN 110 liefern und ver -
legen, ca. 149 Kabelabzweigkästen 65/60
liefern und setzen, ca. 76 Kabelabzweig-
kästen liefern und setzen, ca. 9.900 m
Kabelschutzrohre auf Durchgängigkeit
prüfen, 23.400 m LWL-Erdkabel in Kabel-
schutzrohre einziehen. Alle ausgeschrie-
benen Mengen sind nicht zusammen -
hängend und verteilen sich auf die 22
Einsatz orte.

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Bis Ende 2020

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ruschke, FB Straßenbau u. Ver-
kehrstechnik

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Frau Munsch, Vergabestelle Dez. VI

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform www.evergabe.nrw.de un-
ter der Vergabenummer VI/V-2019-274
(https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y7B0/
documents).

Ablauf der Angebotsfrist:
23.10.2019, 14.30 Uhr

Ende der Bindefrist:
04.12.2019

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt
Vergabestelle –  VI/V
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Z. 2017
Markt 9 (Eingang G)
41236 Mönchengladbach

oder:
in digitaler Form über die Vergabeplatt-
form Vergabemarktplatz Rheinland,
www.evergabe.nrw.de 

Sicherheitsleistung:
5 %

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.
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Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren  nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den zugelassen.

Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:

Preis:
100 % 

Bei der Eröffnung der Angebote sind 
die Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten zu-
gelassen.

Die Submission findet am 23.10.2019,
14.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach, – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG), Abteilung Gebäudetechnik –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in öf-
fentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Grundschule Schulstraße 15, Erneuerung
der Kesselanlage

Art und Umfang der Leistung:
Heizung & Sanitär

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
45. KW – 47. KW 2019

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ebeler, Gebäudemanagement der
Stadt Mönchengladbach

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Frau Munsch, Vergabestelle Dez. VI

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform www.evergabe.nrw.de un-
ter der Vergabenummer VI/V-2019-278
(https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y7CP/
documents).

Ablauf der Angebotsfrist:
24.10.2019, 11.30 Uhr

Ende der Bindefrist:
23.11.2019

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt
Vergabestelle –  VI/V
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Z. 2017
Markt 9 (Eingang G)
41236 Mönchengladbach

oder: 
in digitaler Form über die Vergabe -
plattform Vergabemarktplatz Rheinland, 
www.evergabe.nrw.de 

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren  nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den zugelassen.

Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:

Preis:
100 % 

Bei der Eröffnung der Angebote sind
die Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten  zu-
gelassen.

Die Submission findet 24.10.2019, 10.30
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach  – Ordnungs-
amt – 41050 Mönchengladbach, vergibt in 
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadt Mönchengladbach, Ordnungsamt,
Rheinstraße 70, 41065 Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung und Einbau einer Geschwindig-
keitsmessanlage für den fließenden Ver-
kehr in einem mitgelieferten Fahrzeug –
Pkw –  für das Ordnungsamt der Stadt
Mönchengladbach.
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Aufteilung in Lose:
nein

Ausführungsfrist:
spätestens 5 Monate nach Auftragsertei-
lung

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ophoves, Ordnungsamt

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Fachbereich Organisation
und IT

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform evergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2019-039

Ablauf der Angebotsfrist:
28.10.2019, 12:00 Uhr

Einzureichen ausschließlich in digitaler
Form über den Vergabemarktplatz Rhein-
land, www.evergabe.nrw.de

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
- Verpflichtungserklärung gemäß TVgG

NRW.

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

Zuschlagskriterium:
100 % Preis

Bindefrist:
02.01.2020

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen.

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach, – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG), Abteilung Hochbau –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Sanierung Sporthalle –
Voigtshofer Allee 27 
41189 Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Gerüstbauarbeiten

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
06.01.2020 – 06.07.2020

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Haupt angebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Ossé, Gebäudemanagement
der Stadt Mönchengladbach

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Frau Munsch, Vergabestelle Dez. VI

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform www.evergabe.nrw.de un-
ter der Vergabenummer VI/V-2019-276
(https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y7CH/
documents).

Ablauf der Angebotsfrist:
04.11.2019, 10.30 Uhr

Ende der Bindefrist:
16.12.2019

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt
Vergabestelle –  VI/V
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Z. 2017
Markt 9 (Eingang G)
41236 Mönchengladbach

oder: 
in digitaler Form über die Vergabe -
plattform Vergabemarktplatz Rheinland, 
www.evergabe.nrw.de

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den zugelassen.

Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:

Preis:
100 % 

Bei der Eröffnung der Angebote sind
die Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten  zu-
gelassen.

Die Submission findet 04.11.2019, 10.30
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach, – Gebäu-
demanagement Mönchengladbach
(GMMG), Abteilung Hochbau –, 41050
Mönchengladbach, vergibt in öffentlicher
Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Sanierung Sporthalle –
Voigtshofer Allee 27 
41189 Mönchengladbach 

Art und Umfang der Leistung:
Dachdeckerarbeiten
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Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
27.01.2020 bis 16.06.2020

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Frau Ossé, Gebäudemanagement
der Stadt Mönchengladbach

Vergaberechtliche Auskunft erteilt:
Frau Munsch, Vergabestelle Dez. VI

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform 
unter der Vergabenummer VI/V-2019-277

(https://www.vmp-rheinland.de/
VMPSatellite/notice/CXPTYD0Y7C4/
documents).

Ablauf der Angebotsfrist:
04.11.2019, 11.00 Uhr

Ende der Bindefrist:
16.12.2019

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Dezernat Planen, Bauen, Mobilität, Umwelt
Vergabestelle –  VI/V
Rathaus Rheydt, Eingang G,
2. OG, Z. 2017
Markt 9 (Eingang G)
41236 Mönchengladbach

oder: 
in digitaler Form über die Vergabe -
plattform Vergabemarktplatz Rheinland, 
www.evergabe.nrw.de

Die Bieterkommunikation wird aus -
schließlich über den Vergabemarktplatz
Rheinland durchgeführt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei-

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes 

vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich.
Über die im Angebotsschreiben enthalte-
nen Eigenerklärungen (Ziffer 8) hinaus
kann die Erteilung des Auftrages von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den zugelassen.

Die Wertungskriterien sind wie folgt fest-
gelegt:

Preis:
100 % 

Bei der Eröffnung der Angebote sind
die Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten  zu-
gelassen.

Die Submission findet 04.11.2019, 11.00
Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober-
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen,
Bauen, Mobilität, Umwelt –
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Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 26 Luftfahrtbehörde

– Az.: 26.01.01.03-HSLP.MGL-SFK –

Genehmigung
zur Errichtung und zum Betrieb

eines Hubschrauber-
Sonderlande platzes (HSLP)

auf einer Fläche neben der Betriebs-
stätte Krankenhaus St. Franziskus,

Viersener Str. 450 in 41063 Mönchen-
gladbach

Auslegung des Genehmigungsbeschei-
des gem. § 6 Abs. 5 Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) i. V. m. § 74 Abs. 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW)

Nach Durchführung des luftrechtlichen
Genehmigungsverfahrens habe ich mit
Bescheid vom 02.09.2019 der Kliniken

Maria Hilf GmbH die beantragte Genehmi-
gung zur Anlage und zum Betrieb eines
Sonderlandeplatzes auf dem Boden ne-
ben der Liegenschaft des St. Franziskus
Krankenhauses, südlich des Sittards-
weges, gemäß § 6 LuftVG i.V.m. §§ 49 ff.
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung erteilt.

Eine Ausfertigung des Genehmigungs -
bescheides nebst Rechtsbehelfsbeleh-
rung liegt für 2 Wochen in der Zeit

vom 28.10.2019 bis zum 11.11.2019
(einschließlich)

in der Stadtverwaltung Mönchen -
gladbach, Rathaus Rheydt, Eingang G
(Karstadt-Gebäude), Markt 11, 41236
Mönchengladbach, Fachbereich Geo -
information, Geodatenzentrum, 2. Etage,
Zimmer 2004

während der Dienststunden 

Montag bis Mittwoch 
von 07.45 Uhr –  12.30 Uhr
und 14.00 Uhr –  15.00 Uhr

Donnerstag 
von 07.45 Uhr –  12.30 Uhr
und 14.00 Uhr –  16.30 Uhr

Freitag
von 07.45 Uhr –  11.00 Uhr

aus und kann dort eingesehen werden.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Bescheid gegenüber möglichen Betroffe-
nen als zugestellt.

Im Auftrag
gez. Kleinjohann
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